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Das erklärte Ziel der Agenda 2010 war die Verbes-
serung von Rahmenbedingungen für mehr Wachs- 
tum und für mehr Beschäftigung im Hinblick auf die 
schwierige Situation am Arbeitsmarkt zu Beginn des 
Jahrhunderts. Um dies zu erreichen, wurde in den 
Jahren 2002 bis 2005 ein umfassendes Bündel an Maß-
nahmen unter anderem von der Hartz-Kommission1  
entworfen und von der rot-grünen Bundesregierung 
umgesetzt. Die meisten dieser Maßnahmen zielten 
auf eine Deregulierung des Arbeitsmarktes und eine 
Kürzung von staatlichen Leistungen ab. Bundeskanz-
ler Schröder selbst gab in diesem Zusammenhang die 
Devise »Fördern und Fordern« aus.2 Nach der Umset-
zung der Agenda 2010 sank die Zahl der Arbeitslo-
sen von ihrem Höchstwert von 4,86 Millionen (2005) 
auf 2,69 Millionen (2016) (Statista 
2017a). Das gilt oft als ein Beleg 
für den Erfolg der Arbeitsmarktre-
formen. Kritiker bemängeln aller-
dings, dass viele der neu geschaf-
fenen Jobs atypische Beschäf-
tigungsverhältnisse sind. Dazu 
gehören befristet und geringfü-

1 Peter Hartz leitete die Kommission für 
Moderne Dienstleistungen am Arbeits-
markt 2002.
2 Schröder sagte in seiner Regierungser-
klärung wörtlich: »Wir werden Leistungen 
des Staates kürzen, Eigenverantwortung 
fördern und mehr Eigenleistung von jedem 
Einzelnen abfordern müssen.« (Deutscher 
Bundestag 2003)
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Der Arbeitsmarkt in Deutschland – 
ist eine Reform der Agenda 2010 
notwendig?

Am 14. März 2003 verkündete der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in einer Regie-
rungserklärung die Agenda 2010 (vgl. Deutscher Bundestag 2003). Die Agenda 2010 war eine 
Reaktion auf die schwierige Situation am Arbeitsmarkt und den sich abzeichnenden demo-
graphischen Wandel. Seither hat es von vielen Seiten großes Lob, aber auch harsche Kritik an 
der Agenda und deren Folgen gegeben. Auch unter Ökonomen war die Agenda von Anfang an 
nicht unumstritten. Das ifo Institut und die Frankfurter Allgemeine Zeitung haben deshalb 
aktuelle Korrekturvorschläge zur Agenda 2010 zum Anlass genommen, in der Juli-Ausgabe 
des Ökonomenpanels die heutige Sicht der Ökonomen auf die Agenda zu ermitteln. An der 
Umfrage beteiligten sich 136 Professoren. Die Rücklaufquote betrug 22%; 94,9% der Teilneh-
mer beantworteten den Fragebogen vollständig.

gig Beschäftigte sowie Zeitarbeitnehmer, aber auch 
Teilzeitbeschäftigte (Statistisches Bundesamt 2017). 
Deren Gesamtzahl ist zwischen 2003 und 2015 von 
6,2 Millionen auf 7,5 Millionen angestiegen (Statista 
2017b). Immer wieder wird deshalb die Forderung 
nach Korrekturen an der Agenda 2010 erhoben. Auch 
der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte im Wahl-
kampf zur Bundestagswahl 2017 wiederholt Änderun-
gen an den Reformen gefordert (vgl. Zeit.Online 2017). 
Nach der Wahlniederlage hat die SPD zudem mit An- 
drea Nahles eine Kritikerin der Agenda 2010 zur Frakti-
onsvorsitzenden gewählt. Die Meinung der Ökonomen 
zur Agenda 2010 ist aber eindeutig (vgl. Abb. 1). Den 
Beitrag der Agenda-Reformen zur gegenwärtigen Ent-
wicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewerten 

* Alexander van Roessel war von Sep-
tember bis Oktober 2017 Praktikant im 
ifo Zentrum für öffentliche Finanzen und 
politische Ökonomie.
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87% von ihnen als stark oder sehr 
stark, lediglich 9% als schwach. 
Keiner von ihnen sieht einen sehr 
schwachen oder keinen Zusam-
menhang. Der Agenda 2010 wird 
von den Ökonomen also ein deut-
licher Effekt auf den Arbeitsmarkt 
zugeschrieben.

ATYPISCHE BESCHÄFTIGUNGS-
VERHÄLTNISSE

Ein wesentlicher Bestandteil der 
Reformen der Agenda 2010 war 
die Deregulierung der Leihar-
beit. Ziel dieser Maßnahme war 
eine Flexibilisierung des Arbeits-
marktes sowie eine Erhöhung der 
gesellschaftlichen Akzeptanz von Leiharbeit. Mit den 
gesellschaftlichen Problemen von Leiharbeit setzt 
sich unter anderem der Soziologe Peter Noller aus-
einander. Er sieht eine potenzielle »beruflich-soziale 
Gefährdung« durch Leiharbeit, die auf zweierlei Weise 
wahrgenommen wird: »einerseits als das beständige 
Gefühl der Bedrohung, von der Teilhabe am gesell-
schaftlichen Reichtum ausgeschlossen zu werden; 
andererseits die Erfahrung defizitärer sozialer Aner-
kennung« (Noller 2003, S. 47). In Deutschland ist die 
Zahl der Leiharbeiter zu Jahresbeginn von 282 000 
im Jahr 2003 auf 825 000 im Jahr 2017 gestiegen.3 Für 
diese Beschäftigten gilt seit 2017 ein neues Gesetz, 
das eine stärkere Regulierung der Leiharbeit vorsieht 
und somit die Ansprüche von Leiharbeitnehmern 
stärken soll. Diese haben nun spätestens nach neun 
Monaten Anspruch auf den gleichen Lohn wie Stamm-
beschäftigte und müssen spätestens nach 18 Mona-
ten vom Betrieb übernommen werden (Ausnahme-
regelungen sind möglich). In diesem Zusammenhang 
wurden die Teilnehmer am Ökonomenpanel gefragt, 
3 Zahl für 2003: Bundesagentur für Arbeit (2017b); Zahl für 2017: 
Bundesagentur für Arbeit (2017a); jeweils für Januar des Jahres. 

wie ihrer Meinung nach die Übernahme (bzw. Bezah-
lung) von Leiharbeitern geregelt sein sollte (vgl. Abb. 2 
und Abb. 3). Dabei ergab sich in beiden Fällen ein ähn-
liches Bild. 40% (43%) von ihnen befürworteten den 
Status quo, während sich 15% (21%) einen kürzeren 
und 8% (9%) einen längeren Zeitraum bis zur Über-
nahme (bzw. Angleichung der Bezahlung) wünschten. 
33% (26%) der Befragten meinten, es sollte gar keine 
gesetzliche Regelung geben.

Im Rahmen der Diskussion über den Arbeitsmarkt 
in Deutschland wird neben der Leiharbeit auch häu-
fig über die Befristung von Beschäftigungsverhältnis-
sen gestritten. Diese wurde zwar nicht mit der Agenda 
2010 eingeführt, wohl aber in ihrem Zuge ausgeweitet. 
In den meisten Fällen wird insbesondere die Möglich-
keit der sachgrundlosen Befristung kritisiert. Sach-
gründe liegen beispielsweise vor, wenn ein Arbeitneh-
mer zur Vertretung beschäftigt wird oder die Befris-
tung zur Erprobung erfolgt. Nach §14 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetzes wird unter anderem eine sach-
grundlose Befristung von sämtlichen Arbeitsverträ-
gen bis zu einer Dauer von zwei Jahren ermöglicht. 
Tatsächlich ist die Quote der nur befristet Beschäf-

tigten im öffentlichen Dienst 
(ohne Wissenschaft) besonders 
hoch. Sie liegt nach einer Erhe-
bung des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung 
mit 7,4% höher als in der Privat-
wirtschaft (6,7%).4 Mit Abstand 
am höchsten ist die Quote aller-
dings in der Wissenschaft.5 Rund 
drei Viertel des wissenschaftli-
chen Personals an Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen 

4    Zahlen für 2014; Hohendanner et al. 
(2016).
5    Dort gelten allerdings die speziellen 
Regelungen des Wissenschaftszeitvertrags-
gesetzes, die eine deutlich längere oder 
sogar potenziell unbegrenzte Befristung 
ermöglichen.
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ist nur befristet angestellt (vgl. Konsortium Bundesbe-
richt Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017). Die Wahr-
scheinlichkeit der Befristung nimmt aber über alle Sek-
toren mit zunehmendem Alter des Beschäftigten ab. 
Manche Politiker fordern dennoch eine Reform der be- 
fristeten Arbeitsverträge. Der Kanzlerkandidat der 
SPD, Martin Schulz, hatte beispielsweise im Wahl-
kampf eine vollständige Abschaffung von Befristun-
gen ohne Sachgrund gefordert (vgl. Gamperl 2017). In 
der Juli-Ausgabe des Ökonomenpanels wurden auch 
die Ökonomen gefragt, ob sie eine Abschaffung der 
sachgrundlosen Befristung befürworten (vgl. Abb. 4). 
22% der Teilnehmer stimmten zu, eine deutliche  
Mehrheit von 74% aber möchte die Befristungsmög-
lichkeit beibehalten. Wissenschaftler vom Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundes-
agentur für Arbeit (IAB) bestätigen diese Haltung. 
Ihrer Meinung nach sei es wenig wahrscheinlich, 
dass die Abschaffung sachgrundloser Befristun-
gen zu einer deutlichen Erhöhung unbefristeter Ein- 
stellungen führe (vgl. Hohendanner 2014). Holger 
Schäfer, Arbeitsmarktexperte beim Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln, sieht das ähnlich. Er befürch-
tet, dass bei Wegfall der Befris-
tungsmöglichkeit Unternehmen 
eher keine neuen Mitarbeiter 
einstellen würden und betont 
in diesem Zusammenhang auch 
die Vorteile für die Arbeitneh-
mer selbst. Außerdem weist er 
darauf hin, dass die Abschaffung 
der sachgrundlosen Befristung 
ausgerechnet den Bereich mit 
der höchsten Befristungsnei-
gung – den öffentlichen Dienst – 
gar nicht treffen würde. Für die-
sen gebe es nämlich eine spezi-
elle Sachgrundregelung, auf die 
zurückgegriffen werden könne 
(Schäfer 2017). Schäfer sieht des-

halb zuvorderst die öffentlichen 
Arbeitgeber in der Pflicht.
DAS ARBEITSLOSENGELD I

Mit der Agenda 2010 wurde nicht 
nur der Arbeitsmarkt flexibili-
siert, sondern auch das Arbeits-
losengeld I (ALG I) reformiert. 
Statt der nach Alter gestaffelten 
Bezugsdauer wurde die Zahlung 
des Arbeitslosengeldes nach Ein-
tritt der Arbeitslosigkeit auf zwölf 
Monate begrenzt. Die Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe wurden 
zum Arbeitslosengeld II (ALG II) 
zusammengelegt. Dies wurde und 
wird von vielen Seiten scharf kriti-
siert. Moritz Kuhn von der Univer-

sität Bonn sieht allerdings einen Zusammenhang zwi-
schen den von den meisten Ökonomen positiv bewer-
teten Auswirkungen der Agenda und der Anpassung des 
Arbeitslosengeldes: »Die Arbeitsmarktreformen haben 
vor allem dadurch gewirkt, dass sie staatliche Subven-
tionen von Beschäftigungslosigkeit gestrichen haben.« 
Dementsprechend beurteilte auch die überwiegende 
Mehrheit der Teilnehmer am Ökonomenpanel (81%) 
die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I von zwölf 
Monaten für Bezugsnehmer unter 50 Jahren als »genau 
richtig« (vgl. Abb. 5). Lediglich 10% empfinden sie als 
zu kurz und 7% als zu lang. Im Nachgang der Agenda 
2010 wurden die Bezugszeiten des Arbeitslosengel- 
des I noch mehrfach angepasst, zuletzt 2008 (Bundes-
gesetzblatt 2008). Seitdem haben Personen, die älter 
als 50 Jahre sind, länger Anspruch auf das Arbeitslosen-
geld I. Ab einem Alter von 58 Jahren gilt eine Bezugs-
dauer von 24 Monaten.6 44% der Befragten fanden 
diese Bezugsdauer für Bezugsnehmer ab 58 Jahren zu 
lang, ebenso viele »genau richtig«. Nur 6% waren der 
Meinung, dass sie länger sein sollte.
6 Nach Versicherungspflichtverhältnissen mit einer Dauer von ins-
gesamt mindestens 48 Monaten.
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KORREKTURVORSCHLÄGE ZUR AGENDA 2010

Zu den Reformen der Agenda 2010 hat es von ver-
schiedener Seite immer wieder Korrekturvorschläge 
gegeben. Der jüngste Reformvorschlag zum »Arbeits-
losengeld Q« wurde vom SPD-Vorsitzenden Mar-
tin Schulz im Wahlkampf gemacht. Dieser sieht vor, 
dass eine arbeitslose Person während einer bis zu 24 
Monate dauernden Qualifizierung Arbeitslosengeld 
Q (wie Qualifizierung) erhält, dessen Höhe dem ALG I 
entspricht. Darüber hinaus wird diese Zeit nicht teil-
weise, wie bisher, auf die Bezugszeit des ALG II ange-
rechnet. Insgesamt kann so die Bezugszeit von ALG I 
bzw. Q bis zu 48 Monate betragen. Außerdem soll es 
einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung für Arbeits-
lose geben. Friedrich Heinemann vom Zentrum für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und der Uni-
versität Heidelberg meinte dazu im Ökonomenpanel: 
»Jahrelange Transferleistungen mit Weiterbildungs-
anspruch für ältere Arbeitnehmer sind kontraproduk-
tiv. Das läuft hinaus auf die Finanzierung von Hobbys 
für die Rente.« Diese Ansicht teilen auch die Arbeitge-

ber. »Älteren Arbeitslosen müssen 
wir in Beschäftigung helfen, nicht 
in Frühverrentung«, sagt Peter 
Clever vom Arbeitgeberverband 
BDA (vgl. Süddeutsche Zeitung 
2017). Für Annelie Buntenbach, 
Vorstandsmitglied im Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB), hin-
gegen ist es »der richtige Ansatz, 
den Schutz der Arbeitslosenver-
sicherung zu verbessern«. Die 
befragten Ökonomen allerdings 
sind diesbezüglich skeptisch (vgl. 
Abb. 6). Rund drei Viertel halten 
die Ausweitung der Bezugsdauer 
des Arbeitslosengeldes I für nicht 
sinnvoll. Nur jeder fünfte befür-
wortet diese Maßnahme. Etwas 

weniger eindeutig ist das Bild, wenn es um einen 
Rechtsanspruch auf Weiterbildung geht (vgl. Abb. 7). 
Diesen halten 28% der Teilnehmer für sinnvoll, 64% 
aber lehnen auch diesen ab. 

Aber nicht nur über die Bezugsdauer des Arbeits-
losgengeldes I, sondern auch über die Regelsätze für 
das Arbeitslosengeld II wird nach wie vor diskutiert. 
Die Vorschläge zur Zusammenlegung der Arbeitslo-
senhilfe und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II (auch 
»Hartz IV« genannt) wurden im »Vierten Gesetz für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt« umge-
setzt (deshalb IV).7 Im Bericht der Kommission heißt 
es zur Begründung: »Das Nebeneinander zweier So-
zialleistungssysteme führt zu erheblichem Verwal-
tungsaufwand und Intransparenz. Mangelnde Ab- 
stimmung und Verantwortlichkeit bei den Eingliede-
rungsbemühungen können das Tempo der Vermitt-
lung in Arbeit beeinträchtigen« (Hartz-Kommission 
2002). Das Arbeitslosengeld II soll allen Erwerbsfähi-
gen das soziokulturelle Existenzminimum garantie-
ren. Über die Höhe der Leistungen wird aber seit lan-
gem intensiv gestritten. Um die Sicht der Ökonomen 
auf diese Frage zu ermitteln, wurden die Teilnehmer 

am Ökonomenpanel unter ande-
rem gefragt, wie sie den derzei-
tigen Regelsatz von 409 Euro 
(Stand: 2017) beurteilen (vgl. Abb. 
8). Dabei ergab sich, dass eine 
Mehrheit der Befragten von 58% 
den Regelsatz als angemessen 
empfindet. Allerdings bewerte-
ten auch 28% der Ökonomen den 
aktuellen Satz als zu niedrig, hin-
gegen nur 8% von ihnen als zu 
hoch. Dirk Engelmann von der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
fasste seine Ansicht zum Arbeits-

7    Benannt ist das Gesetz zudem nach Pe-
ter Hartz, dem damaligen Leiter der Kom-
mission für Moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt im Kabinett Schröders. 
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losengeld II folgendermaßen zusammen: »Das Haupt-
problem beim Hartz-IV-Satz ist nicht, dass er zu nied-
rig ist, sondern, dass die Zuverdienstmöglichkeiten 
extrem restriktiv sind, so dass sie kaum ermöglichen, 
sich durch geringfügige Arbeit signifikant besser zu 
stellen.«

Neben der Debatte über das Arbeitslosengeld II 
gehört der Mindestlohn sicherlich zu den am meis-
ten diskutierten Arbeitsmarktreformen in den letz-
ten Jahren. Nach langem Ringen wurde er schließlich 
in der letzten Legislaturperiode von der großen Ko- 
alition zum 1. Januar 2015 eingeführt. Seit Beginn 
dieses Jahres beträgt er 8,84 Euro. Befürworter sehen 
darin eine notwendige Ergänzung zu den Reformen 
der Agenda 2010 und weisen oft auf den wachsen-
den Niedriglohnsektor8 in Deutschland hin, der einen 
gesetz lichen Mindestlohn notwendig mache (vgl. 
Bosch und Weinkopf 2014). Tatsächlich zeigen meh-
rere Quellen, dass die Anzahl der Menschen, die im 
Niedriglohnsektor beschäftigt sind, seit 2003 deut-
lich angestiegen ist (Statistisches Bundesamt 2012; 
8 Als Niedriglohn gilt laut OECD-Definition ein Lohn, der unter zwei 
Drittel des Medianlohns eines Landes liegt.

Deutscher Bundestag 2016; Sta-
tista 2017c). Allerdings ist es 
schwierig, genaue Zahlen anzu- 
geben, da sich die Statistiken 
oft nur auf manche Wirtschafts-
zweige, eine Teilgruppe der 
Beschäftigten oder Unternehmen 
ab einer gewissen Größe bezie-
hen. Außerdem werden häufig 
Auszubildende, Teilzeitbeschäf-
tigte und Arbeitnehmer ab einem 
bestimmten Alter nicht berück-
sichtigt. Laut einem Bericht des 
IAB jedenfalls liegt die Quote in 
Deutschland deutlich über dem 
europäischen Durchschnitt (vgl. 
Rhein 2013). Zahlreiche Kriti-
ker, darunter viele Ökonomen, 

machen aber auch auf einige negative Auswirkungen 
eines Mindestlohns aufmerksam. So machte ein Bericht 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) vor Einführung des Mindestlohns deutlich, dass 
ein Mindestlohn in Deutschland auf der Arbeitneh- 
merseite vor allem Rentner, Arbeitslose und Studen-
ten und auf der Arbeitgeberseite insbesondere kleine 
Unternehmen in Ostdeutschland treffen würde (vgl. 
Brenke und Eichenhorst 2007). Die Teilnehmer am 
Ökonomenpanel im Juli teilten überwiegend die Kri-
tik am Mindestlohn (vgl. Abb. 9). 34% von ihnen mein-
ten, dass die Einführung des Mindestlohns eine not- 
wendige Ergänzung der Agenda-Reformen war, 61% 
aber sahen das nicht so. Martin Leschke von der 
Universität Bayreuth sah hierbei auch die Gefahr 
eines Wettstreits der Anspruchsgruppen und sagte 
dazu: »Der Mindestlohn darf nicht zum Spielball der 
Anspruchsgruppen werden und auf eine Höhe an- 
steigen, die Beschäftigung verhindert.« Darüber hin-
aus war Gisela Färber von der Deutschen Univer-
sität für Verwaltungswissenschaften Speyer über-
zeugt, dass »die Verknappung qualifizierter Arbeit 

in den nächsten Jahren ein 
übriges auch bei den Lohn- 
abschlüssen tun wird«, der Bedarf 
an einem Mindestlohn also zumin-
dest bei qualifizierten Beschäftig-
ten abnehmen werde.

Alles in allem sahen die Öko-
nomen in Deutschland in der 
Agenda 2010 einen großen Er- 
folg für den deutschen Arbeits-
markt und waren skeptisch ange-
sichts grundlegender Änderungs-
vorhaben. Allerdings sahen auch 
sie durchaus Raum für geringfü-
gige Anpassungen beziehungs-
weise Korrekturen an einzelnen 
Stellschrauben, um die Agenda an 
die aktuellen Gegebenheiten und 
Erfahrungen anzupassen.
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